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§ 44 VwGG
 VwGG - Verwaltungsgerichtshofgesetz 1985

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 04.06.2025

1. (1)Im Fall des § 29 ist eine schriftliche Ausfertigung des Erkenntnisses oder Beschlusses auch dem zuständigen

Bundesminister bzw. der Landesregierung zuzustellen.

2. (2)Hat ein Verwaltungsgericht dem Verwaltungsgerichtshof gemäß § 34 Abs. 3 VwGVG die Aussetzung eines

Verfahrens mitgeteilt, ist eine Ausfertigung des Erkenntnisses oder Beschlusses in der vom Verwaltungsgericht

bezeichneten Rechtssache auch dem Verwaltungsgericht zuzustellen.
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